
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30.10.2001 den 
ehrenamtlichen Status des ab 01.05.2002 amtierenden 1. Bürgermeisters der Gemeinde 
Germaringen als Satzung beschlossen. Die Satzung wird nachfolgend bekannt gemacht: 
 

S a t z u n g  
 

über den Status des 1. Bürgermeisters in der Gemeinde Germaringen 
vom  31.10.2001 

 
 
 
Aufgrund der Art. 23 und 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO 
– (FN BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2000 (GVBl. Seite 
136) erlässt die Gemeinde Germaringen folgende Satzung:  
 
 

§ 1 
 

Der erste Bürgermeister in der Gemeinde Germaringen ist ehrenamtlich tätig und als 
solcher Ehrenbeamter. 

 
 
 

§ 2  
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Germaringen, den 31.10.2001 
Gemeinde Germaringen 
 
(Unterschrift)   (Siegel) 
 
Rager 
Erster Bürgermeister 

 


